
•	 Mindestalter	für	LKW-Fahrer:	21	Jahre

•	 Mindestalter	für	Bus-Fahrer:	24	Jahre

•	 Führerschein	Klasse	B

•	 	Ärztliches	und	augenärztliches	Gutachten	für		
Führerschein	Klasse	C/CE	oder	D/DE

•	 geringer	Punktestand	im	VZR

•	 	Nachweis	ERSTE-HILFE	

•	 Ausreichende	Deutschkenntnisse	in	Wort	und	Schrift

Die	Lehrgangsgebühren	können	von	der	Agentur	
für	Arbeit	/	Jobcenter	über	einen	Bildungsgutschein	
übernommen	werden.

Sollten	wir	Ihr	Interesse	an	dieser	Maßnahme	
geweckt	haben,	dann	setzen	Sie	sich	mit	uns	in	
Verbindung,	wir	beraten	und	unterstützen	Sie	
gerne.	Sie	können	auch	mit	Ihrem	zuständigen	
Vermittler	oder	Arbeitsberater	bei	der	Agentur	
für	Arbeit	/	Jobcenter	Kontakt	aufnehmen	um	
nähere	Informationen	zu	erhalten.

ILK - Institut für Logistik & Kraftverkehr GmbH
Graf-Reinald-Straße	25
41812	Erkelenz
Telefon	0	24	31	-	8	06	01	40
Telefax	0	24	31	-	8	06	01	49
info@ilkv.de,	www.ilkv.de
	 	

ZERTIFIZIERTE
TEILQUALIFIKATIONEN

GÜTERKRAFTVERKEHR
PERSONENKRAFTVERKEHR

VORAUSSETZUNGEN

LEHRGANGSKOSTEN

IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

Förderung durch die  
Agentur für Arbeit & Jobcenter!

www.facebook.com/ilkheinsberg
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Die Profis in Sachen Fahrausbildung
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Anmeldung unter www.ilkv.de
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TQ 1 – GÜTER BEFÖRDERN
(Einstiegs-TQ für die Fahrtätigkeit im Güterverkehr)

Nach	Absolvieren	dieser	TQ	sind	die	Qualifizierten	in	der	
Lage,	Güter	zu	befördern	und	dabei	alle	notwendigen	
vor-	und	nachbereitenden	Maßnahmen	durchzuführen.

Sie	besitzen	nach	Abschluss	der	TQ	folgende			
Berechtigungen:

•			Führerschein	C/CE	(inkl.	Eignungsuntersuchung	nach		
§	11	Abs.	9	FeV	und	Nachweis	über	die	Ausbildung	in		
1.	Hilfe	nach	§	19	FeV)

•		Erwerb	der	beschleunigten	Grundqualifikation	nach			
§	4	Abs.	2	BKrFQG	bzw.	für	Teilnehmer	mit	spezifischen	
Vorbedingungen	nach	§	5

•		Die	TQ	inkludiert	die	Ausbildung	(Stufe	1)	an	Flur-	
förderzeugen	nach	BGG	925	(Gabelstaplerschein).

•		Ladungssicherungsschulung	nach	Vorgaben	der	Norm	
VDI	2700a

•		Nachweis	ADR-Basiskurs	Stück-	&	Schüttgut		
(Klassen	2-6,	8,	9)	gem.	Kap.	8.2	ADR

Anschlussmöglichkeiten:	TQ	2	und	TQ	4.

TQ 2 – FAHRZEUGE VORBEREITEN, WARTEN, 
KONTROLLIEREN UND PFLEGEN
(Einstiegs-TQ für standortbezogene Arbeiten ohne Fahrtätigkeit)

Nach	Absolvieren	der	TQ	2	sind	die	Qualifizierten	in	der	
Lage,	Tätigkeiten	auf	dem	Betriebsgelände	oder	in	einer	
betriebseigenen	Werkstatt	durchzuführen.	Sie	bereiten	
die	Beladung	vor	und	arbeiten	im	Bereich	der	Fahrzeug-
pflege	und	-wartung.	Die	TQ	inkludiert	die	Ausbildung	
(Stufe	1)	an	Flurförderzeugen	3	nach	BGG	925	(Gabel-
staplerschein).

Anschlussmöglichkeiten:	TQ	1	und	TQ	3.	

Teilnehmer,	die	eine	dieser	TQ	bereits	absolviert	haben		
bzw.	die	entsprechenden	Kompetenzen	nachweisen,	
können	unmittelbar	TQ4	bzw.	TQ5	anschließen.

TQ 3 – PERSONEN BEFÖRDERN 
(Einstiegs-TQ für die Fahrtätigkeit im Personenverkehr)

Nach	Absolvieren	der	TQ	3	sind	die	Qualifizierten	in	der	
Lage,	in	der	Personenbeförderung	zu	arbeiten.	Sie	beför-
dern	Personen	sicher	und	vorschriftsgemäß,	führen	alle	
dazu	notwenigen	vor-	und	nachbereitenden	Maßnahmen	
durch	und	reagieren	während	der	Fahrt	verantwortungs-
bewusst	auf	Störungen.

Sie	besitzen	nach	Abschluss	der	TQ	folgende			
Berechtigungen:

•				Führerschein	D/DE	(inkl.	Eignungsuntersuchung	nach		
§	11	Abs.	9	FeV	und	Nachweis	über	die	Ausbildung	in		
1.	Hilfe	nach	§	19	FeV)

•			Erwerb	der	beschleunigten	Grundqualifikation	nach			
§	4	Abs.	2	BKrFQG	bzw.	für	Teilnehmer	mit	spezifischen		
Vorbedingungen	nach	§	5

Anschlussmöglichkeiten:	TQ	2	oder	TQ	5.

TQ 4 – SPEZIELLE GÜTER TRANSPORTIEREN

Nach	Absolvieren	der	TQ	4	können	die	Qualifizierten	
spezielle	Güter	wie	Lebensmittel,	Gefahrgüter	oder	Abfall	
gemäß	aller	Standards	und	Vorschriften	transportieren.

Sie	besitzen	nach	Abschluss	folgende	Berechtigungen:
•			ADR-Aufbaukurs	für	die	Beförderung	in	Tanks
•			Hygieneschulung	entsprechend	§	4	Lebensmittel-	

hygiene-Verordnung	(LMHV)

Voraussetzung:	Die	abgeschlossene	TQ	1	oder	der	Nach-
weis	der	entsprechenden	Kompetenzen.

Anschlussmöglichkeiten:	TQ	6	oder	TQ	2.

TQ 5 – KRAFTOMNIBUSSE IM LINIENVERKEHR 
FÜHREN

Nach	Absolvieren	der	TQ	5	können	Qualifizierte	im	Lini-
enverkehr	eingesetzt	werden.	Sie	befördern	Fahrgäste,	
bereiten	die	Fahrzeuge	für	die	Abfahrt	vor	und	regieren	
verantwortungsbewusst	auf		
Störungen	im	Betriebsablauf.

Voraussetzung	ist	die	abgeschlos-
sene	TQ	3	oder	der	Nachweis	der	
entsprechenden	Kompetenzen.

Anschlussmöglichkeiten:	
TQ	6	oder	TQ	2.

TQ 6 – TRANSPORTDIENSTLEISTUNGEN PLANEN  
UND ORGANISIEREN

Nach	Absolvieren	der	TQ	6	sind	die	Qualifizierten	in		
der	Lage,	Touren	zu	planen,	dabei	personelle
und	materielle	Ressourcen	zu	berücksichtigen	und	
beförderungsbezogene	Kostenrechnungen
durchzuführen.

Voraussetzung:	Die	Absolvierung	beider	TQ	im	Bereich	
•				Güterverkehr	(TQ	1	und	TQ	4)	

oder

•				Personenverkehr	(TQ	3	und	TQ	5)	

oder	

•				der	Nachweis	der	entsprechenden	Kompetenzen.

Jede	TQ	deckt	spezifische	betriebliche	Arbeitsplätze	
und	Einsatzbereiche	ab	und	alle	TQ	in	ihrer	Gesamtheit	
bilden	die	Inhalte	des	Ausbildungsberufs	Berufs-	
kraftfahrer	ab.	

Das	Absolvieren	aller	Teilqualifikationen	kann	somit	als	
Vorbereitung	auf	die	Externenprüfung	gesehen	werden.

INHALTE


